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123 19GEMEINDEORGANISATION: GEMEINDEVERSAMMLUNG

Gemeindeversammlungen 2025
Einleitung Gemeindeversammlung

Sachverhalt

Gemeindepräsident Bosshard begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur 1. Gemeindeversamm-
lung im Jahr 2025. Er stellt die rechtmässige Einberufung der Gemeindeversammlung fest. Gemäss Art. 35 der Gemein-
deverfassung müssen die Unterlagen mindestens 14 Tage vor der Gemeindeversammlung beim Stimmbürger sein.

Als Stimmenzähler werden Giorgio Badrutt, Patrik Casagrande und Alexander Kefalas vorgeschlagen und einstimmig
bestätigt.

Für die heutige Gemeindeversammlung haben sich sechs Stimmbürgerinnen und vier Stimmbürger entschuldigt.

Von der Presse ist heute Andrea Gutgsell von der Engadiner Post anwesend. Als Gäste sind Christian Berger, Guido
Giovannini, Andreas Kasper, Claudia Pronk, Nathan Kaiser und Jürg Bernegger anwesend

Gemäss Eingangskontrolle sind heute 95 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anwesend, wobei nicht alle Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger von Anfang an dabei waren.

Daniel Bosshard fragt die Versammlung an, ob etwas gegen die Einladung und/oder gegen die angepasste Traktandenlis-
te einzuwenden sei; was nicht der Fall ist.

124 19GEMEINDEORGANISATION: GEMEINDEVERSAMMLUNG
Protokoll Gemeindeversammlung 2024
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2024; Genehmigung

Sachverhalt

Das Protokoll der 3. Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 lag während der Schalteröffnungszeiten bei der
Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf und wurde auf der Gemeinde-Homepage publiziert.

Diskussion

Frau Maja Haag Allenspach macht auf einen Tippfehler im Protokoll der letzten Gemeindeversammlung, Geschäft Nr. 121,
aufmerksam. In der Botschaft wurde irrtümlicherweise Art. 36 Ziff. 3 der Gemeindeverfassung zitiert - richtig ist jedoch
Art. 34 Ziff. 2j.

> Antrag des Gemeindevorstandes

Genehmigung des Protokolls vom 28. November 2024.

Abstimmung

Ja 96
Nein 0
Enthaltungen 1
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125 31/00 KREIS bzw. REGION OBERENGADIN l Allgemeines und Einzelnes

Region Maloja - Spital Oberengadin bzw. Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-
gadinSG02017bis2025
Zukunft der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und des Spitals Oberen-
gadin Samedan

Sachverhalt

Zur Integration des Spitals Oberengadin in Samedan ins Kantonspital Graubünden und zur Neuausrichtung der Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin unterbreitet Ihnen der Gemeindevorstand die nachstehende Botschaft.

Krankheit und Unfall können uns alle jederzeit und unerwartet treffen. Der Zugang zu qualitativ hochstehender Medizin
entscheidet dann über künftige Lebenschancen. Die langfristige Sicherstellung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung
für das Oberengadin und die angrenzenden Regionen ist zentrale Aufgabe und erklärtes Ziel der Gemeinden der Gesund-
heitsversorgungsregion Oberengadin. Das Spital Oberengadin gewährleistet dies als Herzstück des Verbunds mit Alters-
Zentren, Spitex und Beratungsstelle Alter und Gesundheit. Seine Zukunft ist von grösster Bedeutung für die optimale The-
rapie und Pflege kranker und verunfallter Personen und damit für Bevölkerung und Gäste des Oberengadins.

Zunehmende medizinische Spezialisierung, Fachkräftemangel, Herausforderungen der Digitalisierung und wachsende
gesetzliche Anforderungen machen es für kleine Spitäler wie das Spital Oberengadin mit seinen rund 350 Mitarbeitenden
und 2'800 stationären Fällen pro Jahr immer schwerer und langfristig unmöglich, selbstständig das benötigte umfassen-
de und qualitativ hochstehende medizinische Angebot sicherzustellen. Eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs mit
der Klinik Gut würde die Situation weiter erschweren.

Aufgrund der geringen Fallzahlen und der fehlenden Kooperationsmöglichkeiten kommt der Gemeindevorstand in Uber-
einstimmung mit dem Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und dem kantonalen Departement
für Justiz, Sicherheit und Gesundheit zum Schluss, dass eine Weiterführung der Selbstständigkeit des Spitals Oberenga-
dins mit dem bestehenden Leistungsangebot nicht nur aufgrund der Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Qualität der
medizinischen Leistungen nicht zweckmässig ist.

Das Kantonsspital Graubünden ist das medizinische Kompetenzzentrum des Kantons Graubünden und gehört zu den
führenden Spitälern der Schweiz. Dank seiner rund 3'500 Mitarbeitenden kann es jährlich für 25'000 stationäre Patientin-
nen und Patienten Medizin und Pflege auf höchstem Niveau leisten. Mit seiner Tochtergesellschaft Klinik Gut AG ist das
Kantonsspital Graubünden bereits in St. Moritz tätig. Arztinnen und Arzte des Kantonsspital Graubünden behandeln am
Spital Oberengadin unter anderem schon heute Tumor-, Gefäss- und Nierenleiden.
Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden sorgt dafür, dass Bevölkerung und Gäste des
Oberengadins künftig am Standort Samedan umfassend von den medizinischen Kompetenzen des Kantonsspitals Grau-
bünden profitieren können. Eine enge Zusammenarbeit und die daraus resultierenden Synergien zwischen den Spitälern
Samedan, St. Moritz und Chur stärken Qualität und Wirtschaftlichkeit an allen Standorten. Gleichzeitig schaffen die Ver-
träge mit dem Kantonsspital Graubünden finanzielle Planungssicherheitfür die Gemeinden.

Über die Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und dem Kantonsspital Grau-
bünden nehmen die Gemeinden weiterhin Einfluss darauf, welche Leistungen zu welchen Bedingungen am Standort
Samedan angeboten werden. Die vorliegende Leistungsvereinbarung legt fest, dass alle medizinischen Angebote, die das
Spital Oberengadin heute erbringt, weitergeführt werden. Im Rahmen der Integration werden einzelne Stellen neu ausge-
richtet oder aufgehoben werden müssen. Individuelle Gespräche mit allen betroffenen Mitarbeitenden wurden aufge-
nommen und die Personalkommission ist über die erforderlichen Schritte informiert. Unabhängig von der Integration wer-
den zur Einhaltung des Arbeitsgesetzes und für die notwendige weitere Spezialisierung in den medizinischen Bereichen
rund 20 zusätzliche Stellen erforderlich sein.

Im Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, der für die Kontrolle der Einhaltung der Leistungsver-
einbarung mit dem Kantonsspital Graubünden verantwortlich ist, sind alle Gemeinden vertreten. Die Stiftung Gesundheits-
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Versorgung Oberengadin bleibt nach der Integration des Betriebes des Spitals Samedan weiterhin verantwortlich für die
Alterszentren Promulins und Du Lac, die Spitex, die Beratungsstelle Alter und Gesundheit sowie die Liegenschaften.

Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden ist die beste Lösung, um dem Oberengadin und
den angrenzenden Regionen dauerhaft und wirtschaftlich die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu sichern.

Anhang:
• Leistungsvereinbarung der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin mit dem Kantonsspital Graubünden

In Ergänzung zu dieser Botschaft kann der Schlussbericht «Welche Zukunft für das Spital Oberengadin?» vom 23.Januar
2025 ebenfalls auf der Gemeindehomepage abgerufen werden. Die dieser Botschaft zugrunde liegenden Verträge liegen
in der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf und sind auf der Gemeindehomepage publiziert.

Erläuterungen
1. Ausgangslage
Die Struktur der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) und des Spitals Oberengadin wurde bereits in den
Botschaften betreffend Leistungsauftrag und Finanzierung für das Jahr 2023 sowie für die Nachtragskredite und Zusatz-
Kredite 2024 und 2025 dargestellt. Zur Erleichterung der Übersicht werden die dort gemachten Ausführungen an dieser
Stelle wiederholt bzw. zusammengefasst.
1.1 Gründung der SGO

Der Kreis Oberengadin übertrug per 31. Dezember 2012 sämtliche Aktiven und Passiven des Spitals Oberengadin
auf die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, eine privatrechtliche Stiftung nach Art. 80 ff. ZGB. Für «die
langfristige Sicherstellung einer bedarfsgerechten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung
durch die Erbringung und Koordination von medizinischen, pflegerischen und weiteren Gesundheitsdienstleistun-
gen im ambulanten und stationären Bereich» (Art. 2 der SGO-Statuten) betreibt die Stiftung Gesundheitsversor-
gung Oberengadin das Spital Oberengadin.

1.2 Organisation der SGO
Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Er setzt sich zusammen
aus je einer Vertretung der politischen Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin, welche
durch die Gemeinden delegiert wird. In der Regel soll ein Mitglied der Exekutivbehörde der jeweiligen Gemeinde
als Vertretung im Stiftungsrat nominiert werden (Art. 5 Abs. 1 der Statuten). Der Stiftungsrat ist in erster Linie
verantwortlich für die Verfolgung und Umsetzung des Stiftungszweckes sowie die Verwaltung des Stiftungsver-
mögens. Zudem wählt er einen Verwaltungsrat.

1.3 Spital Oberenaadin: Alpines Gesundheitszentrum mit überreaionaler Ausstrahlung
Eine Gesundheitsversorgung mit qualitativ hochstehender Grund- und Notfallversorgung über alle Lebensphasen
hinweg ist für ein lebenswertes Oberengadin, die angrenzenden Südtäler und auch für den Tourismus unabding-
bar.

Das Spital Oberengadin bildet im Verbund mit Alterszentren, Spitex und Beratungsstelle Alter und Gesundheit das
Herzstück der Gesundheitsversorgung der Region. Es hat hohe und unbestrittene regional- und gesundheitspoli-
tische, ökonomische und touristische Bedeutung für die gesamte Region und darüber hinaus.
Aufgrund dieser grossen Relevanz bestehen Leistungsvereinbarungen sowohl mit dem Kanton als auch mit den
Oberengadiner Gemeinden. Diese sehen eine zusätzliche pauschale Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leis-
tungen vor, deren Kosten durch die geltenden Spitaltarife nicht gedeckt werden können. Aufgrund stark steigen-
der Kosten und seit Jahren stagnierender Tarife hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass diese pauschalen
Beiträge nicht mehr genügen, um die erbrachten Leistungen zu finanzieren. Die Stiftungsrat hat deshalb den
Gemeinden für 2023 einen Nachtragskredit von 5 Mio. Franken und für die Jahre 2024 und 2025 von je 4 Mio.
beantragt.

1.4 Anhaltende Kostensteiaeruna verunmöalicht finanzielle Verbesserungen
Die starke Kostensteigerung im Gesundheits- und Spitalwesen hat sich auch im vergangenen Jahr ungebremst
fortgesetzt. Eine markante Verbesserung der Situation ist auch in der näheren Zukunft nicht zu erwarten.
Für kleinere Krankenhäuser kommt erschwerend dazu, dass rund 70 Prozent der stationären Kosten und rund 50
Prozent der ambulanten Kosten in Spitälern unabhängig vom Patientenaufkommen anfallen. Wegen dieser Vor-
halteleistungen sind Spitäler mit grossem Volumen ab jährlich rund 10'OOQ stationären Patientinnen und Patien-
ten besser in der Lage, wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten.
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Mit rund 2'800 stationären Aufenthalten pro Jahr bleibt das Spital Oberengadin weit unter dieser kritischen Grös-
se. Die Einzugsregion von rund 20'000 Personen, die zudem noch mit der Klinik Gut in St. Moritz geteilt wird, ist
viel zu klein, um sich einer Fallzahl von 10'QOO auch nur anzunähern. Gleichzeitig erfordert das Anwachsen der
Bevölkerung auf rund 100'QOO Personen während der saisonalen Spitzen besondere Vorhalteleistungen, welche
die Fixkosten weiter erhöhen. Trotz konsequentem Kostenmanagement kann sich das Spital Oberengadin des-
halb der allgemeinen Entwicklung nicht entziehen, sondern ist im Gegenteil besonders stark davon betroffen.
Dies widerspiegelt sich in den Abschlüssen des Spitals Oberengadin. Bereits in den Jahren 2021 und 2022 war
ein ausgeglichenes Ergebnis nur dank Entnahmen aus dem Organisationskapital von 1.67 Mio. bzw. 2.40 Mio.
Franken möglich. 2023 war zusätzlich zu einer weiteren Entnähme von 1.54 Mio. Franken aus dem Eigenkapital
ein Nachtragskredit der Gemeinden von 5 Mio. Franken erforderlich. Für die Jahre 2024 und 2025 mussten über
die ordentlichen Leistungsbeiträge von 2.75 Mio. Franken hinaus wiederum zusätzliche Kredite von je 4 Mio.
Franken beantragt werden.
Nur so ist es möglich, die bereits in der Abstimmungsbotschaft zum Nachtragskredit für das Jahr 2023 erläuter-
ten Voraussetzungen für langfristige Kredite der Graubündner Kantonalbank (GKB) zu erfüllen. Diese verlangen ab
dem Geschäftsjahr 2024 für die gesamte Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (Spital, Alterszentren und
Spitex) einen Eigenfinanzierungsgrad von 50 Prozent. Bei weiteren Entnahmen aus dem Organisationskapital
würde diese Minimalgrenze Unterschriften.

1.5 Strategische Neuausrichtuna zur Sicherung der Gesundheitsversorauna im Oberenaadin
Durch eine konsequente Aufwandkontrolle und gezielte Sparmassnahmen konnte ein weiterer Anstieg der Unter-
finanzierung im laufenden Jahr vermieden werden. Wie bereits in der Botschaft zum Nachtragskredit 2023 dar-
gelegt wurde, kann eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation aber nur im Rahmen einer grundle-
genden Transformation erzielt werden.
Mit diesem Ziel hat der Stiftungsrat eine Überprüfung der strategischen Ausrichtung des Spitals vorgenommen.
Dabei hat der Stiftungsrat auch festgestellt, dass das Vergaberecht (Submissionsgesetz) im vorliegenden Fall
nicht zur Anwendung kommt, weil die Finanzierung des öffentlichen akutsomatischen Spitals und dessen Be-
stand im Bundes- und kantonalen Recht vorgesehen sind und den Gemeinden nur die zweckmässige Organisati-
on obliegt.

2. Rahmenbedingungen
Im Kanton Graubünden regeln Verfassung und Gesetz die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung von Kan-
tön und Gemeinden im Bereich der medizinischen Versorgung.
- Aufgaben

• Kanton und Gemeinden sorgen für eine zweckmässige, wirtschaftliche und ausreichende medizinische
Versorgung und Pflege (Art. 87 Abs. 1 und 2 KV).

• Die Gemeinden der einzelnen Gesundheitsversorgungsregionen haben sich sachgerecht zu organisieren.
Die Gemeinden des Oberengadins bilden die Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin (Art. 7 Abs. 1
lit.bundArt.9Abs.1 KPG).

• Die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin haben zu diesem Zweck die Stiftung Ge-
sundheitsversorgung Oberengadin gegründet und diese unter anderem mit dem Betrieb des Spitals
Oberengadin beauftragt.

• Die Trägerschaften der Leistungserbringer, im Oberengadin die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberen-
gadin, haben den Gemeinden ein angemessenes Mitspracherecht einzuräumen. Zu diesem Zweck
schliessen die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion eine Leistungsvereinbarung mit der Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin ab (Art. 9 Abs. 2 KPG) und jede Gemeinde delegiert eine Vertretung
in den Stiftungsrat.

- Kompetenzen

• Spitalplanung: Die Regierung des Kantons plant nach eidgenössischem Krankenversicherungsgesetz die
stationäre Versorgung. Sie bestimmt mit der daraus resultierenden Spitalliste das stationäre medizinische
Leistungsangebot der Spitäler (Art. 1 0 ff. KPG).

Verantwortung
• Den Beitrag der öffentlichen Hand an die stationäre medizinische Versorgung der Bewohnerinnen und

Bewohner sowie gemeinwirtschaftliche Leistungen wie Vorhalteleistungen, Palliativpflege, medizinische
Vorsorge für Katastrophen tragen der Kanton zu 90 Prozent und die Gemeinden zu 10 Prozent (Art. 16 ff.

KPG).
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• Auch nach der Beauftragung der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin verbleibt die Verantwor-

tung für die medizinische Versorgung der Bevölkerung bei den Gemeinden des Oberengadins. Sie nehmen
diese Verantwortung wahr durch

die Organisation der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin mit dem Stiftungsrat aus den Ver-
tretungen aller Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion als oberstem Organ (SGO-Statuten

vom 4. April 2019, Art. 5).
Leistungsvereinbarungen zwischen Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und Gemeinden
mit einer Pauschalabgeltung von aktuell 2.75 Mio. Franken pro Jahr für Notfallbereitschaft während
24 Stunden an 365 Tagen, Intensivpflegestation, Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrie, Wundambu-
latorium, Onkologie.

3. Geprüfte Varianten für die künftige Gesundheitsversorgung im Oberengadin
3.1 Ziele

Der Stiftungsrat definierte folgende Ziele für die eingehende und unvoreingenommene Prüfung der künftigen Or-
ganisation der Gesundheitsversorgung im Oberengadin:
• Die medizinische Grundversorgung im Bereich der stationären Akutsomatik im Oberengadin ist gesichert.
• Das künftige medizinische Leistungsangebot (stationär und ambulant) ist entwickelt und bewertet.
• Rechtliche Möglichkeiten für Kooperationen unter Stiftungsrecht sind geklärt.
• Mögliche Kooperationspartner sind evaluiert.
• Der Umgang mit weiteren Betrieben innerhalb der Stiftung bei Kooperationen im Bereich der stationären

Akutsomatiksind aufgezeigt (Alterszentren, Spitex, Immobilien).
• Mögliche Varianten für die finanzielle Sanierung sind entwickelt und bewertet.
• Mögliche Varianten der zukünftigen Organisation - vom Erhalt der Selbstständigkeit bis zur Übernahme durch

Dritte - sind entwickelt und bewertet.
3.2 Vorgehen

Wie erstmals bereits in der Botschaft zum Nachtragskredit 2023 dargelegt wurde, kann eine nachhaltige Verbes-
serung der finanziellen Situation nur im Rahmen einer grundlegenden Transformation erzielt werden. Mit diesem
Ziel hat der Stiftungsrat zunächst eine eingehende Überprüfung der strategischen Ausrichtung und des Leis-
tungsangebots des Spitals vorgenommen und Optimierungsmöglichkeiten geprüft. Diese zeigte, dass die erfor-
derlichen Verbesserungen mit einer Reduktion des Leistungsangebots und betrieblichen Optimierungen nicht er-
reicht werden können.
In einem nächsten Schritt wurden in der Folge vier Varianten entwickelt und geprüft:

• Weiterführung der Selbstständigkeit mit angepasster Strategie («Status quo+»)
• Übernahme der Klink Gut AG durch die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin
• Zusammenführung des Spitals Oberengadin und der Klinik Gut in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von

Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und Kantonsspital Graubünden
• Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden
Da für das Kantonsspital Graubünden weder ein Verkauf der Klinik Gut AG noch die Bildung einer gemeinsamen
Tochtergesellschaft zusammen mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin infrage kommt, kon-
zentrierten sich die weiteren Abklärungen auf die Varianten Weiterführung der Selbstständigkeit (Variante 1) und
Integration ins Kantonsspital Graubünden (Variante 2).
Beide Varianten wurden im Detail ausgearbeitet, das medizinische Leistungsangebot bestimmt und die Ergebnis-
se auf Chancen und Risiken geprüft. Mitarbeitende, Behörden und Bevölkerung wurden im Juli, September und
November 2024 über die Zwischenergebnisse dieser Arbeiten orientiert.
Im Zuge dieser Abklärungen zeigte sich, dass die Weiterführung der Selbstständigkeit aufgrund der geringen
Fallzahlen und der fehlenden Kooperationsmöglichkeiten nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern künftig insbe-
sondere auch die Qualität der medizinischen Leistungen des Spitals Oberengadin und damit der Gesundheitsver-
sorgung infrage stellt.
Deshalb hat der Stiftungsrat im September 2024 entschieden, die Integration des Spitals Oberengadin ins Kan-
tonsspital Graubünden vertieft zu prüfen. Die Grundlagen für den Entscheid des Stiftungsrats wurden mit dem
Zwischenbericht «Welche Zukunft für das Spital Oberengadin?» am 4. November 2024 publiziert, nachdem des-
sen finanzielle Berechnungen durch die externe Revisionsstelle (KPMG) geprüft und für korrekt befunden worden
waren.

Nach dem Entscheid des Stiftungsrates vom 19. September 2024 für die Vertiefung der Variante Integration des
Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden wurde die aktuelle Situation des Spitals Oberengadin gemein-
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sam mit den Verantwortlichen des Kantonsspitals Graubünden intensiv untersucht. Die Form der Integration und
die finanzielle Entschädigung wurden in Verhandlungen bestimmt und in Verträgen festgehalten.
Im Rahmen dieser vertieften Prüfung wurde unter anderem festgestellt, dass das Spital Oberengadin das Ar-
beitsgesetz aktuell in verschiedenen Bereichen nicht einhält, dass diese Tatsache seit Oktober 2023 vom kanto-
nalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gerügt wird und dass dadurch auch die Auflagen der Spitalplanung
im Bereich der Eingriffszeiten bei notfallmässigen Kaiserschnitten nicht umfassend in den Dienstplänen berück-
sichtigtsind.
Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der Auflagen der Spitalplanung führen zu einem zusätzlichen Bedarf von
rund 15 Vollzeitstellen. Zudem soll mit der Integration ins Kantonsspital Graubünden die notwendige Spezialisie-
rung in den medizinischen Bereichen verstärkt werden. Das führt zu einem zusätzlichen Bedarf von rund sechs
Vollzeitstellen. Die jährlichen Mehrkosten für die Einhaltung der Vorgaben von Arbeitsgesetz und Spitalplanung
sowie die Verstärkung der Spezialisierung betragen zwischen 1.5 Mio. und 2.65 Mio. Franken, die in beiden Va-
rianten zusätzlich berücksichtigt werden müssen.
Die Ergebnisse der Vertiefung der Variante Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden
und der damit verbundenen Verhandlungen wurden Ende Januar 2025 mit dem Schlussbericht «Welche Zukunft
für das Spital Oberengadin» publiziert.

4. Ergebnisse der Prüfung
4.1 Künftige Mehrkosten in beiden Varianten

Die Analyse der beiden Varianten zeigte, dass die aus den Investitionen der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin in die Spitalinfrastruktur resultierenden Kosten für Zinsen und Amortisation sowie die Kosten für die
Geschäftsführung der Stiftung durch den aus dem Betrieb des Spitals Oberengadin tragbaren Mietzins von 2.5
Mio. Franken nicht vollständig gedeckt werden können. In beiden Varianten ist deshalb künftig ein Infrastruktur-
und Verwaltungsbeitrag der Gemeinden an die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin von 1.6 Mio. Fran-
ken pro Jahr erforderlich.
Anstelle des jährlichen Beitrags ist auch eine einmalige Berichtigung des Werts der Investitionen um beispiels-
weise 50 Prozent oder 27 Mio. Franken möglich. Eine entsprechende Vorlage befindet sich in Vorbereitung. Falls
die Gemeinden dieser Wertberichtigung zustimmen, fällt der jährliche Infrastrukturbeitrag weg.
Ebenfalls in beiden Varianten werden die Kosten abzugelten sein, die mit der Schaffung von rund 20 Vollzeitstel-
len für die notwendige weitere Spezialisierung in den medizinischen Bereichen sowie zur Einhaltung des Arbeits-
gesetzes und der Auflagen der Spitalplanung verbunden sind.
Die Kosten für den künftigen Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag sowie für die Abgeltung des zusätzlichen Per-
sonalaufwands sind in den nachfolgenden Kostenberechnungen für beide Varianten berücksichtigt.

4.2 Variante 1: Weiterführuna der Selbstständiakeit («Status auo+»)
In der Variante 1 haben die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und damit die Gemeinden Einfluss auf
die Führung des Spitals sowie die Auswahl der Leitungspersonen und der medizinischen Fachpersonen. Alters-
Zentren, Spitex und Akutspital bleiben unter einem Dach. Die Zahl der stationären Fälle bleibt indessen weit unter
der kritischen Grosse, selbst unter günstigsten Annahmen im Hinblick auf die neue Bündner Spitalliste 2027.
Die Weiterführung der Selbständigkeit beinhaltet deshalb erhebliche Risiken. Als kleines Akutspital fällt es dem
Spital Oberengadin schwerer als grösseren Anbietern, genügend und gut qualifizierte Fachpersonen zu gewin-
nen. Das gefährdet sowohl den Umfang als auch die Qualität der Gesundheitsversorgung. Statt dass Synergien
zwischen den Oberengadiner Spitalstandorten Samedan und St. Moritz namentlich in den Bereichen der Notfall-
Versorgung und der Chirurgie des Bewegungsapparats genutzt werden können, wird sich die Konkurrenzsituation
weiter verschärfen. Zudem ist ein kleines Spital Schwankungen der Nachfrage besonders ausgesetzt. Dies kann
im schlechtesten Fall zu noch höheren finanziellen Defiziten führen, ohne dass Performance-Verbesserungen

umgesetzt werden können.
Um das Spital in der Variante 1 ohne weitere Entnahmen aus dem Organisationskapital wirtschaftlich über Was-
ser zu halten, müssen die bisherigen jährlichen Betriebsbeiträge der Gemeinden von aktuell 2.75 Mio. Franken
auf minimal 10.25 Mio. Franken und maximal 11.40 Mio. Franken erhöht werden. Davon entfallen jährlich mini-
mal 8.65 Mio. Franken und maximal 9.8 Mio. Franken auf die Abgeltung aufgrund der neuen Leistungsvereinba-
rung und 1.6 Mio. Franken auf den künftig bei beiden Varianten erforderlichen Infrastruktur- und Verwaltungsbei-

trag.
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Beiträge in Mio. CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2

5

7

.75

.00

.75

2.

4.

6.

75

00

75

2

4

6

.75

.00

.75

9.80

1.60
11.40

9,80

1.60
11.40

9,80

1.60
11.40

9.80

1,60

11.40

9.80

1.60
11.40

Leistungsvereinbarung inkl. maximale Mehr-

kosten Arbeitsgesetz, Auflagen Spitalplanung,
Spezialisierung von CHF 2.65 Mio. p.a.
Nachtrags- und Zusatzkredite

Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag
Tqta[ maximale Gememdebejtrage

4.3 Variante 2: Integration ins Kantonsspital Graubünden («Projekt Albula»)
Mit der Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden werden die bisherigen stationären und
ambulanten Leistungen am Standort Samedan weiterhin angeboten. Alle künftigen Veränderungen (Mehr- und
Minderleistungen) des Leistungsangebots bedürfen der Abstimmung mit der Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin.
In der Variante 2 rücken die beiden Spitalstandorte des Oberengadins näher zusammen. Das Nutzen von Syner-
gien führt zu höherer Effizienz und Qualität der Gesundheitsversorgung. Unter dem Dach des Kantonsspitals
Graubünden profitiert der Standort Samedan zudem von spezialisierten Fachkräften in den Bereichen Medizin,
Administration, Finanzen und Informatik. Die Digitalisierung der Medizin erfordert den Verbund mit einem grösse-
ren Anbieter. Für hoch qualifizierte Fachkräfte kann ein attraktives Arbeits- und Ausbildungsumfeld geboten wer-
den, was die Rekrutierungschancen erhöht. Dadurch erlaubt die Integration des Spitals Oberengadin ins Kan-
tonsspital Graubünden die nachhaltige Sicherung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung des Oberenga-
dins. Die finanzielle Planungssicherheit steigt dank der Integration und dem grösseren Spital, das besser mit
Nachfrageschwankungen umgehen kann.
Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und damit die Gemeinden haben weniger direkten Einfluss auf
die Führung des Spitals. Wie in der Leistungsvereinbarung mit dem Kantonsspital Graubünden festgehalten,
nehmen sie weiterhin Einfluss auf das Angebot, indem jede Leistungsveränderung am Standort Samedan mit der
Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin abgestimmt werden muss.
Die Gemeinden leisten der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ab 2029 einen finanziellen Beitrag von
insgesamt minimal 5.85 Mio. Franken und maximal 7 Mio. Franken an den Betrieb des Spitals Oberengadin. Da-
von entfallen jährlich minimal 4.25 Mio. Franken und maximal 5.4 Mio. Franken auf die Abgeltung ans Kan-
tonsspital Graubünden aufgrund der neuen Leistungsvereinbarung und 1.6 Mio. Franken auf den künftig bei bei-
den Varianten erforderlichen Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag.
Zur Deckung der Projekt- und Transformationskosten, die mit der Integration des Spitals Oberengadin ins Kan-
tonsspital Graubünden anfallen, sind für die Jahre 2026 bis und mit 2028 zusätzliche Beiträge der Gemeinden
ans Kantonsspital Graubünden von total 6.0 Mio. Franken vorgesehen. Bereits ab dem Jahr 2025 sind für die
Vorbereitung und Umsetzung der Integration insbesondere in den Personal-, Finanz- und Informatik-Abteilungen
vorübergehend zusätzliche Arbeiten im Umfang von rund 0.8 Mio. Franken notwendig, um die anstehenden Auf-
gaben zu bearbeiten. Nach erfolgter Integration im Jahr 2026 kommen weitere Kosten für die Integration und Ab-
lösung der Informatiksysteme und medizinische Geräte hinzu. Die Informatiksysteme werden schrittweise ab
dem Jahr 2026 abgelöst bzw. in diejenigen des Kantonsspitals Graubünden integriert. Dabei ist mit Integrations-
und Migrationskosten während der gesamten Phase von rund 2.5 Mio. Franken zu rechnen. Zusätzlich entstehen
in den medizinischen Kernbereichen vorübergehend Mehrkosten von rund 0.8 Mio. Franken, um den Integrati-
onsprozess in den Bereichen Führung und fachliche Ausrichtung zu sichern. Weiter sind einzelne Ersatzbeschaf-
fungen und betriebliche Anpassungen bei den Mobilien sowie Ausgaben im Bereich Kommunikation und bei der
Sortimentsbereinigung beim medizinischen Material im Wert von rund 1.9 Mio. Franken nötig.
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Beiträge in Mio. CHF
Leistungsvereinbarung inkl. maximale Mehr-

kosten Arbeitsgesetz, Auflagen Spitalplanung,
Spezialisierung von CHF 2.65 Mio. p.a.
Nachtrags- und Zusatzkredite

Beitrag Projekt Albula
Total an KSGR
Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag an SGO
Total maximale Gemeindebeiträge

2023

2.75

5.00

7.75

2024

2,75

4.00

6.75

2025

2.75

4.00

6.75

2026

5.40

3.50

8.90
1.60

10.50

2027

5.40

2.00

7.40

1.60
9.00

2028

5,40

0.50

5.90

1.60
7.50

2029

5.40

5.40

1.60

7.00

2030

5.40

5.40
1.60

7.00

Diese Beiträge werden unter den Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin gemäss dem jeweils
aktuellen Regionen-Schlüssel (ohne Gemeinde Bregaglia) gemäss Art. 33 der Statuten der Region Maloja aufgeteilt.
Da der für das Jahr 2026 anzuwendende Schlüssel somit noch nicht bekannt ist, wird die Aufteilung der Beiträge im
Sinne eines Beispiels, und um so den Gemeinden eine Vorstellung von der Grössenordnung der von ihnen zu tragen-
den Beiträge zu geben, aufgrund des Regionen-Schlüssels (ohne Gemeinde Bregaglia) für das Jahr 2024 nachfolgend
dargestellt:

Sils i,E./Segl

Silvaplana

St. Moritz

Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Total

3.55 %

7.06 %

38.54 %

9.42 %

11.27%

12.99%

2.77 %

4.80 %

0.93 %

5.85 %

2.82 %

100%

372750

741'300

4'046'700

989'100

ri83'350

1'363)950

290'850

504'OOQ

97'650

614'250

296'100

10'500'OOQ

319'500

635'400

3'468'600

847'800

1'014'300

1'169'100

249'300

432'OOQ

83700

526'500

253'800

9'000'OQO

266'250

529'500

2'890'500

706'500

845'250

974'250

207750

360'OOQ

69750

438750

211'500

7'500'QOO

248'500

494'200

2'697'800

659'400

788'900

909'300

193'900

336'QOO

65'100

409'500

197'400

7'OdO'OOO

248'500

494'200

2'697'800

659'400

788'900

909'300

193'900

336'QOO

65'100

409'500

197'400

7'000'OQO

4.4 Vorteile der Integration überwiegen deutlich
Die Abklärungen zeigen, dass die Weiterführung der Selbstständigkeit aufgrund der geringen Fallzahlen und der
fehlenden Kooperationsmöglichkeiten nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern künftig insbesondere auch die
Qualität der medizinischen Leistungen des Spitals Oberengadin und damit der Gesundheitsversorgung in Frage
stellt. Die aktuellen Schwierigkeiten des Spitals Oberengadin, das Arbeitsgesetz und die Auflagen der Spitalpla-
nung umfassend einzuhalten, sind ein weiterer Hinweis, dass kleine Spitäler mit breitem Leistungsangebot zu-
nehmend Mühe bekunden, die immer dichteren Regulierungsvorgaben einzuhalten,
Demgegenüber sichert die Integration ins Kantonsspital Graubünden die Qualität der Gesundheitsversorgung und
erlaubt die nachhaltige Sicherung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung des Oberengadins. Gleichzeitig
schaffen die Verträge mit dem Kantonsspital Graubünden finanzielle Planungssicherheit für die Gemeinden. Die
Integration des Betriebes des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden erweist sich deshalb als die
beste Lösung, um das Oberengadin dauerhaft und wirtschaftlich mit den geforderten medizinischen Leistungen
zu versorgen.

Der Vergleich der beiden Varianten zeigt auch die finanziellen Vorteile der Integration des Spitals Oberengadin ins
Kantonsspital Graubünden für die Gemeinden. Nach Abschluss der Integrations- und Transformationsphase im
Jahr 2028 entlastet die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden die Gemeinden um
jährlich 4.4 Mio. Franken gegenüber dem «Status quo+» (Variante 1).
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Maximale Beiträge Gemeinden in Mio. CHF

ISILYAPLAHA
2029 2030

Variante 1: Weiterführung Selbständigkeit
Variante 2: Integration ins KSGR^
Differenz

11.40
10.50

0.9

11.40

9.00
2.4

11.40
7.50
3.9

11.40
7.00
4.4

11.40
7,00

4.4

5. Organisatorische und verträgliche Grundlagen zur Umsetzung des Projektes

ZUKUNFT STIFTUNG
GESUNDHEITSVERSORGUNGOBERENGADIN

GVR-OE

Cesundheltsversorgungsreglon Oberengadln (GVR-OE)

l Beiträge
i GVR-OE

AuflraRanSGO.den
Betrieb des Spitals gemäss

Leistungsvereinbarung
ins K5GR zu integrieren

Beitrag projahi
CHF4.25-5.4Mio.

Projektbeitrag
CHF 6 Mio.

Auftraggeberlnnen

l l
ANTRAG Z ANTRAG 3

l l
Zustimmunezu

einem jährlichen
rualtungskoslen un

Infrastrukturbeitrag
an die 5GO

Beitrag pro Jahr
CHf 1.6 Mio. für die
Jahre 20Z6 bis 2030

Zustimmung zur Verlängerung
Leislungsvereinbarung beU. Spitex

und
Beratungsstelle Alter und Gesundheit

vonl.l.ZOZG

bis31.12.ZOZ7

Spitex: Defizitgarantie
pro Jahr max. CHF 100 Tsd.

Alter und Pflege: Beitrag
100 Tsd.

Lelstungsutnlnbamng
betr. Altersientren

von 1,1.2024
bll3l.l2.Z027

Ctflritgarantleprojahr
max.CHFBMto.

sco
Zweck: Slcherstellüng der Cesundheltsuersorgung Im Oberengadln

KSGR
Zweck; Medizinische Grund- und Zentnimsversorgung der Spltalreglon Churer Rhelmal, des flbrigen KantonsgeMetet

sowie der weiteren Hniugsgcblete In der Südostschweli und St. Galten Süd
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5.1 Organisation des Betriebes des Spitals Oberenaadin in Samedan bei Integration ins Kantonsspital Graubünden

Nach der Integration wird das Spital Oberengadin in Samedan durch das Kantonsspital Graubünden betrieben.
Damit trägt dieses die volle medizinische und betriebswirtschaftliche Verantwortung für den Betrieb in Samedan.
Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin überwacht die Einhaltung der Leistungsvereinbarung. Sie pflegt
regelmässigen und vertrauensvollen Austausch mit dem Kantonsspital Graubünden zur Umsetzung der Leis-
tungsvereinbarung.
Die Integration des Betriebes des Spitals Oberengadin in Samedan ins Kantonsspital Graubünden erfolgt im We-
sentlichen aufgrund der folgenden verträglichen Grundlagen:
• Rahmenvertrag

Der Rahmenvertrag synchronisiert das Zustandekommen der Verträge, deren Geltung und deren Wechsel-
Wirkung. Zudem werden die wesentlichen Inhalte der Verträge umschrieben und die Zusammenarbeit zwi-
sehen Gemeinden, Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und Kantonsspital Graubünden geregelt.
Im Weiteren wird im Rahmenvertrag vereinbart, dass das Kantonsspital Graubünden vor der Umsetzung der
Integration mit den Arbeitnehmenden neue Arbeitsverträge unter Wahrung des Besitzstandes abschliessen
wird. Für die bei der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin verbleibenden Mitarbeitenden gilt der
bisherige Vertrag weiter. Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin wird im Hinblick auf die künftige
Anstellung die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitenden führen. Die Integration erfolgt nach einer Vor-
bereitungsphase mit Stichtag per 1 ,1.2026,
Zudem wird der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin im Rahmenvertrag das Recht eingeräumt, eine
Vertretung im Stiftungsrat der Stiftung Kantonsspital Graubünden zu stellen. Die Nomination dieses Mitglie-
des erfolgt durch den Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin.

• Auftrag der Gemeinden an die SGO
Die Gemeinden beauftragen die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, im Spital Samedan ein An-
gebot im Einklang mit den Anforderungen der kantonalen Gesundheitsgesetzgebung, gemäss der gültigen
Spitalliste Akutsomatik des Kantons Graubünden sowie den zusätzlich bestellten Leistungen aufrecht zu er-
halten. Gleichzeitig wird die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin beauftragt, die Erbringung dieser
Leistungen an das Kantonsspital Graubünden zu delegieren, gegenüber diesem die Interessen der Gemein-
den zu wahren und insbesondere die Einhaltung der Vereinbarung mit den Gemeinden zu kontrollieren.
Aufgrund dieses Auftrags der Gemeinden schliesst die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin eine
Leistungsvereinbarung mit dem Kantonsspital Graubünden über die Führung des Spitalbetriebs in Samedan
gemäss den kantonalen Vorgaben und den von den Gemeinden bestellten Leistungen. Gemäss dieser Leis-
tungsvereinbarung bietet das Kantonsspital Graubünden das bisherige Leistungsspektrum an stationären
Leistungen gemäss kantonalen Vorgaben an. Zudem erbringt es die ambulanten Leistungen, welche derzeit
im Spital Samedan angeboten werden. Für eine Veränderung des Angebotes bedarf es der ausdrücklichen
Zustimmung des Stiftungsrates der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Führen Veränderungen
des Angebotes zu einer Erhöhung des Beitrages der Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion
Oberengadin, so kann das Angebot nur dann angepasst werden, wenn die Gemeinden den entsprechenden
Beiträgen zustimmen. Der Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin ist für die
Überwachung und Einhaltung der Leistungsvereinbarung verantwortlich. Die Stiftung Gesundheitsversor-
gung Oberengadin und das Kantonsspital Graubünden verpflichten sich zu einem regelmässigen vertrau-
ensvollen Austausch im Interesse der Umsetzung der Leistungsvereinbarung und der Nutzung von Syner-
gien, Die Finanzierung des Spitalbetriebes richtet sich nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen des Bun-
des- und des kantonalen Rechts. Zudem leistet die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin dem Kan-
tonsspital Graubünden einen jährlichen Beitrag von maximal 5.4 Mio. Franken. Dieser Betrag entspricht je-
nern, welchen die Gemeinden der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin entrichten.
Die Leistungsvereinbarung beginnt per 1 .1,2026 und ist erstmals mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren
auf Ende 2031 kündbar.

• Kaufvertrag, Vermögensübertragungsvertrag
Mit dem Kaufvertrag zwischen der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin und dem Kantonsspital
Graubünden übernimmt das Kantonsspital Graubünden die sich im Spitalgebäude befindenden Mobilien,
Geräte, Einrichtungen, Vorräte sowie weitere Aktiven. Der Kaufpreis entspricht dem Aktivenüberschuss ge-
mäss Jahresrechnung 2025, das heisst die Übertragung erfolgt zu Buchwerten. Formell erfolgt die Ubertra-
gung des Betriebes aufgrund des Vermögensübertragungsvertrages, welcher im Handelsregister des Kan-
tons Graubünden eingetragen wird.
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• Mietvertrag

Mit dem Mietvertrag vermietet die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin dem Kantonsspital Grau-
bünden das Spitalgebäude zu einem jährlichen Mietzins von 2.5 Mio. Franken zur bestimmungemässen
Nutzung. Das Spitalgebäude wird im betriebsbereiten Zustand übergeben, die Nebenkosten gehen künftig
zulasten des Kantonsspital Graubünden, die Kosten für die Instandsetzung des Mietobjektes verbleiben bei
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin.

5.2 Stiftung Gesundheitsversorauna Oberengadin (SGO)
Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin bleibt auch bei Integration des Spitals Oberengadin ins Kan-
tonsspital Graubünden weiterhin bestehen. Ihr kommen insbesondere die folgenden Aufgaben zu:
• Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin nimmt die Interessen der Gemeinden gegenüber dem

Kantonsspital Graubünden wahr. Sie schliesst die Leistungsvereinbarung mit dem Kantonsspital Graubün-
den ab, kontrolliert deren Einhaltung im Auftrag der Gemeinden und ist Ansprechpartnerin des Kantonsspi-
tals Graubünden.

• Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt die Alterszentren Promulins und Du Lac gemäss
bestehender Leistungsvereinbarung mit einer maximal jährlichen Defizitgarantie von 3 Mio. Franken, wel-
ehe noch bis 31,12,2027 dauert.

• Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt die Spitex. Dies aufgrund der Leistungsvereinba-
rung bis 31.12.2025 mit einer maximal jährlichen Defizitgarantie von 100'OOQ Franken, deren Verlängerung
für zwei Jahre, d.h. bis am 31.12.2027 beantragt wird. Damit wird die zeitliche Synchronisierung mit der
Leistungsvereinbarung betreffend die Alterszentren Promulins und Du Lac erreicht.

• Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin betreibt die Beratungsstelle Alter und Gesundheit. Dies
aufgrund einer Leistungsvereinbarung bis 31.12.2025. Die Gemeinden unterstützen die Stelle mit einem
jährlichen Pauschalbeitrag von 100'OOQ Franken, deren Verlängerung für zwei Jahre beantragt wird. Wäh-
rend dieser Frist werden Auftrag und Leistungen der Beratungsstelle überprüft.

• Sämtliche Liegenschaften (Spitalgebäude mit Nebengebäuden, Personalhäuser etc.) verbleiben im Eigentum
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin. Sie hat für deren Bewirtschaftung und Unterhalt zu sor-
gen. Um ihr dies langfristig zu ermöglichen, werden die Gemeinden zu gegebener Zeit über eine Wertbe-
richtigung und allfällige Infrastrukturbeiträge zu befinden haben.

Die Organisation und die Statuten der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin werden an dieveränderten
Aufgaben angepasst. Im Stiftungsrat als Aufsichtsgremium werden weiterhin alle Gemeinden vertreten sein,
womit auch Art. 9 Abs. 2 KPG Rechnung getragen wird. Der Verwaltungsrat soll von bisher fünf bis sieben auf
drei bis fünf Mitglieder reduziert werden. Zu seinen Aufgaben wird die Wahl der Geschäftsleitung und der Ver-
antwortlichen der einzelnen Bereiche gehören.

6. Stellungnahme Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit
Die vorgeschlagene Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden bietet eine solide Grund-
läge für die langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung im Oberengadin. Sie fördert Effizienz, Qualität und
Digitalisierung, was im Interesse des Kantons liegt. Das kantonale Departement für Justiz, Sicherheit und Ge-
sundheit beurteilt längerfristig die Weiterführung der Selbstständigkeit mit dem bestehenden Leistungsangebot
aufgrund der geringen Fallzahlen und der fehlenden Kooperationsmöglichkeiten nicht nur aufgrund der Wirt-
schaftlichkeit, sondern auch der Qualität der medizinischen Leistungen als nicht zweckmässig.

7. Gesetzliche Grundlagen für den Abschluss der Vereinbarungen und für die Übernahme von finanziellen Verpflich-
tungen durch die Gemeinden gegenüber der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin
Gemäss Art. 9 Abs, 2 des Krankenpflegegesetzes (KPG) müssen die Trägerschaften der Leistungserbringer den
Gemeinden in der Gesundheitsversorgungsregion ein angemessenes Mitspracherecht einräumen. Im Stiftungsrat
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin sind alle elf Gemeinden vertreten. Damit ist das Mitsprache-
recht der Gemeinden gewährleistet. Es ist deshalb folgerichtig, dass die Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin im Auftrag der Gemeinden eine Leistungsvereinbarung mit dem Kantonsspital Graubünden über den
Betrieb des Spitals schliesst und gegenüber dem Kantonsspital Graubünden die Interessen der Gesundheitsver-
sorgungsregion Oberengadin wahrt. Dieses Vorgehen gewährleistet sowohl das Mitspracherecht der Gemeinden
als auch eine zweckmässige Organisation im Sinne von Art. 9 Abs. 2 KPG, Die Gemeinden nehmen ihre Aufgaben
im Rahmen der Gesundheitsversorgungsregion wahr, indem sie die Trägerschaft der Gesundheitsversorgung be-
auftragen, den Betrieb des Spitals gemäss Leistungsvereinbarung ins Kantonsspital zu integrieren. Im Rahmen
dieser Vereinbarung werden auch die finanziellen Verpflichtungen geregelt.
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Mit der Gründung der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin haben sich die Gemeinden zur gemeinsa-
men, solidarischen Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Gesundheitswesens organisiert. Um die Gesundheits-
Versorgung langfristig sicherzustellen, ist die Zustimmung der elf Gemeinden zum Auftrag an die Stiftung Ge-
sundheitsversorgung Oberengadin notwendig,

8. Beurteilung durch den Gemeindevorstand
Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden sorgt dafür, dass Bevölkerung und Gäste
des Oberengadins künftig am Standort Samedan umfassend von den medizinischen Kompetenzen des Kan-
tonsspitals Graubünden profitieren können. Eine enge Zusammenarbeit und die daraus resultierenden Synergien
zwischen den Spitälern Samedan, St. Moritz und Chur stärken Qualität und Wirtschaftlichkeit an allen Standor-
ten. Gleichzeitig schaffen die Verträge mit dem Kantonsspital Graubünden auch finanzielle Planungssicherheit für
die Gemeinden.
Die Integration des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden ist damit die beste Lösung, um dem
Oberengadin und den angrenzenden Regionen dauerhaft und wirtschaftlich die bestmögliche Gesundheitsversor-
gung zu sichern,

Diskussion

Daniel Bosshard informiert ausführlich über die Geschichte des Spitals Oberengadin.
In den letzten 10/15 Jahren wurde die Geschäftsführung im Zweijahresturnus gewechselt. Das finanzielle Defizit sei in
den letzten vier Jahren stark gestiegen. Das Spital Oberengadin kämpft mit überarbeiteten und muss zum Teil mit zu
wenigen Mitarbeitenden auskommen. Er stellt fest, dass es der Region in all den Jahren nicht gelungen sei, das Spital
Oberengadin rentabel zu führen - auch nicht die Klinik Gut ins Spitalangebot zu integrieren. Gut ausgebildete Arztinnen
und Arzte, die dem Spital auch zu hohen Einnahmen verholfen haben, haben unterdessen das Spital verlassen und eige-
nen Praxen eröffnet.
All diese Gründe; und einige mehr, haben dazu geführt, dass die Oberengadiner Gemeinden den Auftrag erhalten haben,
eine neue strategische Ausrichtung auszuarbeiten. Variante 1 Status quo - weiter so wie bisher / Variante 2 Albula -
Zusammenschluss mit Stiftung Kantonsspital Chur.
Gemeindepräsident Bosshard informiert, dass die Stiftung Kantonsspital Graubünden bereits heute als Besitzerin der
Klinik Gut in St. Moritz in der Region tätig sei. Weiter informiert er, dass die einzelnen Gemeinden der Region Maloja nicht
über einzelne Varianten abstimmen dürfen. Der Stiftungsrat Gesundheitsversorgung Oberengadin musste sich für eine
Variante entscheiden und hat sich für die Variante Albula entschieden. Dabei war der Stiftungsrat einstimmig der Ansicht,
dass dies für die Zukunft der Region, für den Fortbestand des Spitalangebotes vor Ort, die bestmögliche Variante sei.
Grund für diesen Beschluss war unter anderem auch der massiv verschärfte Wettbewerb durch die Klinik Gut. Die Fall-
zahlen im Spital Oberengadin sinken, obwohl die Logiernächte in der Region zugenommen haben. Das Spital Samedan
wurde für gut CHF 40 Mio. saniert und erneuert; die Infrastruktur isttop.
Das Spital Samedan verfügt über keine Kooperationspartner. Die kleinen Spitäler der Seitentäler und des Unterengadins
kämpfen zum Teil mit ähnlichen Herausforderungen. Der Stiftungsrat und auch Daniel Bosshard möchten betonen, dass
es bei diesem Antrag bzw. Zusammenschluss nicht nur um die finanziellen Aspekte gehe. Ziel sei es, Südbünden zu stär-

ken und ein gutes Spital anzubieten.
Die steigenden Anforderungen in Sachen Fachkompetenz, der oft diskutierte Fachkräftemangel, der anstehende Generati-
onenwechsel und zum Teil auch Spezialisierungen werden in einem Alleingang für das Spital Oberengadin zu einer gros-
sen, vielleicht zu grossen Herausforderung. Ein Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Graubünden stärke den Spital-
Standort im Engadin. Das Leistungsangebot bleibe auch in Zukunft bestehen = kein Abbau.
Alle 11 Oberengadiner Gemeinden müssen einem Zusammenschluss zustimmen. Aus den Medien kann entnommen wer-
den, dass heute bereits die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in La Punt einen Zusammenschluss mit dem Kantonsspi-
tal Graubünden abgelehnt haben. In Samedan und S-chanf wurde der Antrag an einer Konsultativabstimmung abgelehnt.
Bis heute habe einzig St. Moritz dem geplanten Zusammenschluss mit grossem Mehr zugestimmt. Gemeindepräsident
Bosshard erinnert, dass alle Gemeinden einem Zusammenschluss zustimmen müssen; das Vorhaben sei somit bereits
gescheitert.
Die Spitalorganisation Oberengadin werde jedoch in Zukunft, auch ohne Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Grau-
bünden, sehr viele Aufgaben wahrnehmen müssen (Sanierungen der Liegenschaften, Führung und der Betrieb derAlters-
Zentren, der Spitex und der Immobilien). Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin bleibe in jedem Falle Besitzerin
der Immobilien. Das Spital Oberengadin stehe allerdings auch mit über CHF 40 Mio. bei der GKB in der Schuld. Glückli-
cherweise verfüge das Oberengadin über genügend finanzielle Mittel. Trotzdem, so findet Gemeindepräsident Bosshard,
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könne es nicht sein, dass Jahr für Jahr grosszügig in ein defizitäres Unternehmen investiert werde. Wäre es ein privates
Unternehmen, würde eine andere Lösung gesucht.
Abschliessend hält Daniel Bosshard fest, dass ab 1. Januar 2026 kein Zusammenschluss mit dem Kantonsspital Grau-
bünden erfolgen könne. Alle elf Regionengemeinden werden nicht umhin können, eine neue Leistungsvereinbarung abzu-
schliessen. Er befürchtet, dass sonst zeitnah die finanzielle Pleite drohe. Per Ende Jahr müsse ein Darlehen des Kantons
Graubünden im Betrag von CHF 10 Mio. zwingend zurück bezahlt werden. Auch gehe er davon aus, dass die Graubündner
Kantonalbank den Kredit saniert haben möchte.

Heute sitzen 97 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Silvaplana in der Aula des Schulhauses; alle sitzen im
selben Schiff, auch wenn nicht alle dieselbe Meinung vertreten. Alle möchten jedoch eine gut funktionierende Gesund-
heitsversorgung.

Aufgrund der neuen Sachlage empfiehlt Daniel Bosshard ein Ja, weil
die Stimmbürgerinnen von Stimmbürger von St. Moritz dem Zusammenschluss mit grossem Mehr zugestimmt haben. Er
könnte sich vorstellen, dass St. Moritz nach dem positiven Entscheid nicht mehr bereit sein könnte, eine neue Leistungs-
Vereinbarung mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin einzugehen. Eine Zusammenarbeit der Gemeinde St.
Moritz mit der Klinik Gut, die bekanntlicherweise auch dem Kantonsspital Graubünden gehöre, könnte, seiner Meinung
nach, wahrscheinlich sein. Die Grundversorgung könnte auch die Klinik Gut anbieten. Mit einem JA heute hier in Silvapla-
na könnte sich Silvaplana alle Türen offen halten.

Romina Reich fühlt sich verunsichert; ihrer Meinung nach sind zu viele Fragen offen bzw. nicht geklärt. Die Integration
des Spitals Oberengadin ins Kantonsspital fühle sich für sie an, wie wenn man in die Ferien fliegen möchte und am Flug-
hafen die Information erhalte, dass man einsteigen könne, man aber noch nicht wisse, womit, wie und wohin die Reise
führe. Um die Gäste zu motivieren werde bestätigt, dass die Reise bestimmt gut werde.
Das Engadin brauche eine nachhaltige und langfristige Lösung und nicht einen Vertrag von sechs Jahren. Gemäss Bot-
schaft könne man mit der Integration des Spitals Oberengadin Kosten von rund CHF 4.4. Mio. pro Jahr sparen. Sie erin-
nert, dass dies verteilt auf elf Gemeinden für Silvaplana noch einen Anteil von gut CHF 350'OOO.OQ ausmache. Die Kosten
der Altersheime und der Spitex bleiben unverändert bestehen. Sie möchte wissen, was geschehen würde, wenn sich das
Kantonsspital Graubünden nach den sechs Jahren wieder zurückziehen würde. Was würde geschehen, wenn die Integra-
tion scheitert. Auf diese Fragen haben sie bis heute keine umfassenden Antworten erhalten. Sie ist der Ansicht, dass die
Diskussionen mit den Gemeinden im Vorfeld hätten stattfinden sollen.
In der Botschaft stehe, dass die bestehenden Leistungen am Spital Oberengadin nicht verändert werden sollen - gleich-
zeitig stehe jedoch auch, dass die Stiftung das Angebote anpassen könne. Im neuen Stiftungsrat habe das Oberengadin
jedoch nur noch einen Sitz. Sie stellt in Frage, ob dann tatsächlich die Bedürfnisse des Tals berücksichtigt werden kön-
nen. Um Qualität zu sichern oder zu verbessern brauche es, ihrer Meinung nach, Chur nicht. Sie spricht sich für eine
konstruktive und faire Zusammenarbeit aus, nicht für Kontrolle. Romina Reich wünscht sich zudem, dass das Verspre-
chen, das Stimmvolk hätte das letzte Wort, eingehalten werde. Die Aussage von Herrn Brantschen, dass bei einem NEIN
das Gespräch mit den Gemeinden gesucht werde, sei falsch. Ein NEIN sei eine Einladung noch einmal besser hinzuschau-
en. Der aktuell angestrebte Weg sei ihrer Ansicht nach der falsche Weg.
Die Voten von Romina Reich werden Applaus gewürdigt.

Dr. Michel Conti, Chefarzt im Spital Samedan, stellt fest, dass viele Aussagen von Daniel Bosshard falsch seien. Seit 19
Jahren arbeitet er im Spital Oberengadin. Das Defizit war bereits damals bei gut CHF 10 Mio., nur habe es damals nie-
manden interessiert. Er ist der Ansicht, dass das Spital Oberengadin in alle den Jahren nicht gut geführt: wurde. CEO's
hätten einige Jahre „geführt" und dann das Spital in einem Desaster zurück gelassen. Seiner Meinung nach, waren die
CEO's nicht fähig, das Spital Oberengadin zu führen. Gute Arzte mussten gehen, weil sie anderer Meinung waren, Mitar-
beitende mussten psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Auch wurden, so informiert Herr Dr. Conti, Mitarbeiten-
den im Spital Oberengadin „mundtot" gemacht. Er stellt fest, dass das Betriebskonzept von den Herren aus Chur innert
zwei Tagen erstellt wurden - dieses jedoch heute noch geheim sei. Die Führung sei desolat. Die Arzte formulierten Ein-
wände gegen das Betriebskonzept - als Antwort erhielten diese nur, dass sich das Betriebskonzept entwickeln werde. Er
wisse, dass unter anderem das Wund-Ambulatorium auf eine Auslastung von 30 % reduziert werden solle. Dieses Ange-
bot wurden mit harter Arbeit geschaffen und ist für die Region sehr wichtig. Auch sei angedacht, die Intensivstation in
eine Station mit besserer pflege zu ändern. Er erinnert, dass das Engadin auch mal eingeschneit sein könne, er stellt in
Frage, was dann geschehe, wenn der Intensivarzt in Chur sitze.
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Das Spital Oberengadin sei mit massiven saisonalen Schwankungen einzigartig - könne diese aber gut abfangen. Er
empfindet die mögliche Zusammenarbeit mit der Klinik Gut in diesem Bereich als Drohung. Eine gute Qualität werde im
Spital Oberengadin angeboten, nicht aber im Kantonsspital Graubünden. In Chur, so weiss Herr Dr. Conti, operieren Assis-
tenzärzte. In der Vergangenheit habe er mit dem Kantonsspital Graubünden sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Der
Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin habe keine Ahnungen vom Betrieb des Spitals in Samedan
Auch scheine niemand zu wissen, dass das Kantonsspital Graubünden Hypothekarschulen von gut einer halben Milliarde
Franken habe.
Der CEO des Kantonsspitals Graubünden sagte, dass die Klinik Gut so gut sei, dass diese keine gemeinwirtschaftlichen
Leistungen brauche. Dr. Michel Conti informiert, dass diese Mittel für nicht gewinnbringende Betriebe gedacht sei. Für
Betriebe also wie die Gynäkologie, Geburtshilfe, Intensivstation, Notfall, Wundambulatorium. Er stellt fest, dass die Klinik
Gut all diese Bereiche nicht anbiete und erinnert, dass die Klinik Gut genau deshalb auch keine gemeinwirtschaftlichen
Leistungen erhalte.
Weiter ist Herr Dr. Conti der Ansicht, dass ein Betrag von CHF 4 Mio. für eine Region wie das Oberengadin gut stemmbar
sei. Wenn man diesen Betrag nämlich auf die gesamte Bevölkerung - gut 20'000 Einwohner - aufteile, seien dies ledig-
lich CHF 200.00 pro Kopf/Jahr.
In Bezug auf Fachkräftemangel bestätigt Dr Michel Conti, dass das Spital in Samedan ein sehr begehrter Arbeitsort für
Assistenzärzte und sogar für Unterassistenten sei. Bis 2028 seien all diese Stellen bereits vergeben. Er ist der Ansicht,
dass im Pflegesektor kein Fachkräftemange bestehe. Es sei zudem, seiner Meinung nach, eine masslose Frechheit zu
behaupten, dass die Qualität im Spital Samedan nicht gut sei.
Alle Spitäler in der Schweiz seien defizitär, dies, so informiert Dr. Conti, weil die Tarife tief gehalten werden. Olpreise
steigen, die Tarife bleiben tief. Ein privates Unternehmen erhöht die Preise der Angebote, wenn die Nebenkosten oder in
wie in diesem Beispiel eben die Olpreise steigen - Umwälzung de Kosten auf die Nutzer. Dies sei im Spital nicht möglich,
da eben die Tarife festgelegt seien,
Abschliessend stellt Herr Dr. Conti fest, dass einige Gemeinden ihre Steuerfüsse senken, viel Geld für Anlässe wie die
Freestyle WM ausgeben oder für eine teure Sanierung des Hallenbades. Seiner Meinung nach sollte man das Geld eher
für Bildung und Gesundheit ausgeben. Das Spital Oberengadin leiste sich den Luxus, für Einheimische und Gäste eine
gute Infrastruktur und professionelle Mittel einsetzen zu können. Er schätze sich glücklich, dass er in der Vergangenheit
nicht auf günstige Ersatzprodukte setzen musste, um seine Arbeit zu machen.
Die Worte von Dr. Michel Conti werden mit Applaus verdankt.

Gemeindepräsident Daniel Bosshard hält fest, dass er in keiner Weise gedroht habe - er habe lediglich informiert und
ausgeführt. An der guten Qualität des Spitals Oberengadin werde nicht gezweifelt.

Aufgrund der Ausführungen von Herrn Dr. Michel Conti sollte im Spital Oberengadin alles in bester Ordnung sein. Ge-
meindepräsident Daniel Bosshard möchte deshalb wissen, wieso heute über einen Zusammenschluss diskutiert werden
müsse. Dr. Conti stellt fest, dass dies so sei, weil der Stiftungsrat nicht fähig gewesen war, das Spital zu führen. Das
Spital Oberengadin werde als Stiftung geführt, die Tourismusorganisation als AG. Dr. Conti vertritt die Ansicht, dass Politi-
ker nicht in den Verwaltungsrat der Stiftung gehören. Seine Lösung: Stiftungsrat, Verwaltungsrat und Geschäftsführung
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin auflösen.
Dr. Conti hält fest, dass es ihm nicht um seinen Job gehe. In den letzten Jahren habe er viel und hart gearbeitet. Zwei
Jahre war er alleine als Chirurg im Einsatz; dies weil Politiker hochqualifizierte Arzte weggeschickt haben. Er habe ein
grosses Pflichtbewusstsein und deshalb immer weiter gemacht. Seine aktive berufliche Zeit sei nun aber bald abgelaufen.
Er wollte gerne weiterarbeiten - also über die Pension hinaus, das wurde ihm jedoch verwehrt. Bei einem Sportler, der
viele Tore schiesst, versucht man allen, ihn zu behalten - bei ihm nicht. Dr. Conti hätte sich gewünscht, dass Fachperso-
nen in die Entscheidungsfindung integriert worden wären. Diese wurden jedoch „mundtot" gemacht und die Stiftungsräte
haben kein Interesse.

Frau Claudia Ferrier stellt fest, dass das Spital Oberengadin es sehr gutes Krankenhaus sei. Sie fragt sich, was die Alter-
native wäre, wenn keine Zusammenführung mit dem Kantonsspital Graubünden passiere. Was passiere dann mit dem
Defizit? Gemeindepräsident Bosshard informiert, dass dann eine neue Leitung/Führung gesucht werden müsse. Die Ge-
meinden müssen die finanziellen Belastungen stemmen. Die letzte Abstimmung zu diesem Vorhaben findet Ende Mai in
Zuoz statt. Die Gemeinden der Region Maloja möchten, dass das Spital im Oberengadin erhalten bleibt. Frau Ferner
möchte wissen, ob die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin verkauft werden könnte (an eine Privatperson).
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Herr Michael Juhasz ist beeindruckt von den Voten von Dr. Michel Conti. Er möchte deshalb von ihm wissen, welche Lö-
sung er für unser Spital sehe. Dr. Conti hält fest, dass es eine neue Führung brauche. Samedan habe eine top Infrastruk-
tur und gut ausgebildetes Personal. Es brauche kompetente Stiftungsräte, die einen guten Verwaltungsrat wählen. Ein
Problem sei die Führung; ein anderes Problem seien die Finanzen. Solange die Tarife so tief bleiben, bleibe das Spital
defizitär. Viele sind gegen Krankheit allgemein versichert. Nur Halbprivat und Privatversicherte helfen dem Spital finanzi-
eil. Im Unfallbereich sind viele Halb-/Privatversichert. An Schweizer Spitäler liegt der Durchschnitt an Privat- und Halbpri-
vatversicherten bei 12 %. Auch deshalb sind Behandlungen wie Blinddarm, Leistenbruch defizitär bevor der Arzt über-
haupt etwas macht. Dr.Michel Conti ist zudem der Ansicht, dass der Chefarzt Chirurgie in den Verwaltungsrat gehöre.

Daniel Bosshard hält abschliessend fest, dass es unterschiedliche Sichtweisen gebe. Führungsorgane abzuwählen, sei,
seiner Meinung nach, der einfachste Weg. Er dankt Dr. Conti für das gute, fundierte Plädoyer.

> Antrag Romina Reich
Schriftliche Abstimmung über dieses Geschäft
(gem. Art. 39 Gemeindeverfassung braucht es 1/10 der anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger - es braucht
somit 10 Stimmen für eine schriftliche Abstimmung)

Abstimmung:
Ja grosses Mehr

> Antrag des Gemeindevorstandes
Der Gemeindevorstand beantragt

Antrag 1

• Zustimmung zum Auftrag an die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO), den Betrieb des Spitals
Oberengadin in Samedan gemäss Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin
und der Stiftung Kantonsspital Graubünden (Kantonsspital Graubünden) ins Kantonsspital Graubünden zu integrieren
und damit

> Zustimmung zu einem jährlichen Betriebsbeitrag für die Dauer der Leistungsvereinbarung von minimal 4.25
Mio. Franken und maximal 5.4 Mio. Franken;

> Zustimmung zu einem einmaligen Beitrag für die Projekt- und Transformationskosten von 6 Mio. Franken.

Abstimmung Antrag 1 (schriftliche Abstimmung)

Ja 24
Nein 71
Enthaltungen 1
Leer 1

Antrag 2

• Zustimmung zu einem jährlichen Infrastruktur- und Verwaltungsbeitrag an die Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin (SGO) für die Jahre 2026 bis 2030 von 1 .6 Mio. Franken.

Abstimmung Antrag 2

Ja 94
Nein 0
Enthaltungen 3
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Antrag 3

• Zustimmung zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin be-
treffend Beratungsstelle Alter und Gesundheit bis Ende 2027 und damit Zustimmung zu einem jährlichen Beitrag von
100'OOQ Franken

• Zustimmung zur Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin be-
treffend die Spitex bis Ende 2027 und damit Zustimmung zu einer jährlichen Defizitgarantie im Umfang von 100'OQO
Franken

Abstimmung Antrag 3

Ja 97
Nein 0
Enthaltungen 0

P.A. Region Maloja uenny.kollmar@regio-maloja.ch)
P.A. Finanzverwaltung
P.A. Gemeinden Region Maloja

126 35LIEGENSCHAFTEN UND GEBÄULICHKEITEN DER GEMEINDE
Liegenschaften der Gemeinde - Projekt "La Famiglia"
Bauvorhaben Erstwohnungen; Kreditgesuch

Sachverhalt

Die Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 hat dem Kauf der Liegenschaft Parzelle Nr. 2183, Via dal Chanel 8
von der RepowerAG zugestimmt. Die Gemeinde möchte auf der Parzelle Mietwohnungen für einheimische Familien reali-

sleren.

Das Architekturbüro Gaudenzi Marchesi Müller Architectura SA hat am 3. März 2025 die Vorstudie für die Realisierung
eines Mehrfamilienhauses für Einheimische auf der Parzelle (D2183), Via dal Chanel 8 dem Gemeindevorstand vorgestellt.
Der Gemeindevorstand hat festgelegt, dass die Liegenschaft durch die Gemeinde gebaut und bewirtschaftet werden soll.

Das familienfreundliche Wohnhaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus. Die Erstwohnungen sollen in einem kom-
fortablen, jedoch nicht luxuriösen Stil ausgebaut werden.

Das vorläufige Projekt sieht vor:
• Gebäude mit 4 Vollgeschosse plus 1 Galleriegeschoss
• Anzahl Wohnungen

•' zwei 31/2 Zimmer Wohnungen üe rund 70 m2)
•/ drei 41/z Zimmer Wohnungen üe rund 110m2)
^ vier 51/z Zimmer Wohnungen (je rund 120 m2)

Alle Einheiten verfügen über einen Balkon oder Sitzplatz, Waschturm in der Wohnung und ein Kellerabteil. Skiraum und
Veloraum sind gemeinschaftlich benützbar. Die gedeckten Parkplätze werden in der Einstellhalle Schulhaus angeboten.
Das Gebäude verfügt über eine Liftanlage.

Das Wohnhaus wird durch das Fernwärmenetz Schulhaus (Holzschnitzel) beheizt. Die Fassaden werden auf der südöstli-
chen und nordwestlichen Seite vollflächig mit einer Solaranlage eingekleidet.
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Situation:

Visualisierung:

Der beantragte Kreditrahmen für die Realisierung des Wohnbauprojekts belauft sich auf CHF 7'850'000.00 (Baukosten-
Schätzung mit +/- 25 %).

Die Planung sieht den Baustart für den 1. April 2026 vor. Bezugsbereitschaft der Wohnungen ist der 1. Dezember 2027.

Diskussion

Daniel Bossard informiert, dass beim Projekt Foppas Ost in Surlej mit Erstwohnungen im Baurecht und Hotel mit rund 200
Bett 13 Einsprachen eingegangen seien, die seit rund 1 Vz Jahren in Chur behandelt werden. Deshalb sei die Gemeinde
dort ganz am Anfang mit einer projektbezogene Nutzungsplanung.

Frau Anna Maria Strahle regt an die Liegenschaft „Las Famiglias" zu nennen; es sei ja keine WG geplant.

Angelo Baggenstos möchte wissen, ob man mit den Nachbarn bereits das Gespräch gesucht wurde. Daniel Bosshard
bestätigt, dass alle angrenzenden Stockwerkeigentümergemeinschaften angeschrieben und mit den Unterlagen bedient
wurden. Für Gründonnerstag wurde zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Abschliessend informiert der Gemeindepräsident, dass das Bauvorhaben Ende April 2025 öffentlich ausgeschrieben wer-
den soll.

> Antrag des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das Projekt und den Kredit von CHF 7'850'OOO.OQ
(+/- 25%) für die Realisierung des Mehrfamilienhauses mit 9 Erstwohnungen zu bewilligen.

Abstimmung

Ja
Nein
Enthaltungen

P.A. Bauamt

P.A. Finanzverwaltung

97
0
0
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127 35/55 LIEGENSCHAFTEN UND GEBÄULICHKEITEN DER GEMEINDE l Gebäude

Kantonspolizei, Parzelle Nr. 1978, Silvaplana
Liegenschaften der Gemeinde - Chesa da Commerzi (ehemaliges Kantonspolizeige-
bäude), Parzelle Nr. 1978, Silvaplana
Ausbau mit Photovoltaik; Kreditgesuch

Sachverhalt

Die Gemeindeversammlung vom 28. November 2024 hat dem Projekt und dem Kredit für die Aufstockung Trakt Nord der
Liegenschaft da Commerzi, Parzelle Nr. 1978, Via vers Chardens 20, Silvaplana, zugestimmt. Das Projekt enthielt eine
Fotovoltaikanlage für einen Teilbereich der Fassade. Im Rahmen der Detailprojektierung hat sich die Variante einer vollflä-
chigen Fotovoltaikanlage für den Nord- und Südtrackt als technisch und optisch sinnvoll erwiesen. Die Fassaden sollen
identisch zu den Fassaden der Chüra Marmotta gestaltet werden.

Der beantragte Zusatzkredit für die Realisierung der vollflächigen Anlage belauft sich auf CHF 450'000.00 (Baukosten-
Schätzung +/- 25%). Darin sind die kantonalen Zuschüsse von rund CHF 35'OOQ.OO bereits berücksichtigt.

Visualisierung:

[Kaipei Andftäi (gn<lro;.t:3)pefiS'tliv3plina.thj iil angtnieldet,

südwestfassade südostfossade

Diskussion

Patrik Casagrande ist über die Höhe des beantragen Kredites von CHF 450'OOd.OO für dieses Vorhaben beunruhigt. Er ist
der Ansicht, dass die Installation einer Photovoltaikfassade günstiger ausgeführt werden könnte und möchte dieses Ge-
schaft auf die nächste Gemeindeversammlung vertagen.

Daniel Bosshard informiert, dass mit den Umbauarbeiten bereits begonnen wurde. Der Teilbereich dorfseits werde, wie
genehmigt, aufgestockt. Dort wurde die Einkleidung mit Photovoltaik genehmigt. Im Verlaufe der Projektierung wurde
festgestellt, dass es sinnvoll wäre, die gesamte Fassade (Süd-/ und Nordtrakt) mit Photovoltaik auszurüsten. Patrik Casa-
grande findet die Investition sehr kostspielig. Gemeindepräsident Bosshard bestätigt, dass auch der Gemeindevorstand
den Kostenvoranschlag als sehr hoch beurteilt habe; es handle sich hier jedoch um eine erste Kostenberechnung. Patrik
Casagrande informiert, dass er bereits Projekte begleitet habe, die viel günstiger umgesetzt werden konnten.

Herr Meyer fehlen die Angaben über zu erwartende Leistung der Anlage, um das Vorhaben zu beurteilen. Für den bean-
tragen Kredit müsste man, so schätzt er, das Dach eines Einkaufzentrums eindecken können.

Katharina von Salis erkundigt sich nach dem Projekt Seewasserwärme und möchte wissen, ob diese Liegenschaft dann-
zumal nicht dort angeschlossen werden könnte. Daniel Bosshard informiert, dass die Liegenschaft über die Holzschnitzel-
heizung Mandra beheizt werde. Bei der Photovoltaikanlage gehe es um Stromproduktion, nicht um Wärmeerzeugung.
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Auch Patrik Casagrande informiert, dass die Fernwärme (Seewassernutzung) mit der Photovoltaikanlage nichts zu tun
habe.

> Antrag des Gemeindevorstandes
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das Zusatzprojekt und den Kredit von CHF 450'OQO.OO (+/-
25%) für die Realisierung der erweiterten Fotovoltaikanlage für die Chesa da Commerzi zu bewilligen.

Der Gemeindevorstand zieht das Geschäft zurück, was von der Gemeindeversammlung, bei 4 Enthaltungen, genehmigt
wird.

P.A. Bauamt

P.A. Finanzverwaltung

128 00/80 ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN l Varia
Varia
Informationen am 10. April 2025

Sachverhalt

• Der Gemeindevorstand von Silvaplana informiert über folgende Themen:
^ Termine der nächsten Gemeindeversammlungen
^ Genehmigung Verkehrsbeschränkung Via da Surlej ab Brücke bis Dorfeingang Surlej auf 60 km/h
^ Ablehnung Gesuch Verkehrsbeschränkung Stradun Chantunel Uberholverbot und Temporeduktion Zur Bus-

haltestelle/Kreisel Curtins
^ Neuvergabe Pacht Dorfladen Champfer an Tetyana Brutsche aus Champfer
^ Info über Strassensanierungsarbeiten Via Gunels Champfer-St. Moritz und Sanierung Dorfladen
^ Projekte 2026
^ Neue und scheidende Mitarbeitende

• Emanuela Kienast möchte wissen, ob an der Julierstrasse, nach der 30er Zone, neue Parkplätze genehmigt wurden.
Jeden Tag sind dort mehre Autos anzutreffen. Guido Giovannini informiert, dass die Gemeinde den Handwerkern der
Baustellen im Zentrum dort bewilligt habe, ihre Autos abzustellen. Damit möchte die Gemeinde das Dorf entlasten.

• Katharina von Salis wünscht, dass das Plakat des Kindergartens ausgewechselt werden, da der Kindergartenbau
abgeschlossen sei. Man solle neue Bauprojekte vorstellen.

GEMEINDEVORSTAND SILVAPLANA
Der Präsident Die Gemeindeschreiberin
Daniel Bosshard Franzisca Giovanoli
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